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Rechtssatznummer

3

Entscheidungsdatum

01.07.2021

Norm

AWG 2002 §73

Rechtssatz

Der Inanspruchnahme des Geschäftsführers einer Gesellschaft, dem eine "de facto"-Anordnungsbefugnis zukommt,

steht das Erkenntnis des VwGH 2001/07/0105, nicht entgegen. […] Auch der Geschäftsführer einer GmbH kann, wenn

er im Rahmen seiner faktischen Anordnungsbefugnis in dieser Eigenschaft dafür ursächlich ist, dass Abfälle nicht

gemäß den Bestimmungen des AWG gelagert oder behandelt werden, als Verp ichteter gemäß § 73 Abs 1 und 2 leg cit

herangezogen werden.
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